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Satzung
über das Friedhofs- und 

Bestattungswesen für den 
gemeindlichen Friedhof der 

Gemeinde Maihingen

Die Gemeinde Maihingen erlässt 
auf Grund der Art. 23, 24 Abs. 1 Nr. 
1 und 2 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern und der Art. 
7, 8 und 9 des Bestattungsgesetzes 
folgende Satzung über das Fried-
hofs- und Bestattungswesen.

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Öffentliche Einrichtungen
(1) Die Gemeinde Maihingen 
unterhält nach Maßgabe dieser 
Satzung die erforderlichen öffent-
lichen Einrichtungen für das Be-
stattungswesen.
(2) Zu den gemeindlichen Bestat-
tungseinrichtungen gehören:
1. Gemeindlicher Friedhof
2. Leichenhaus
3. Leichentransportmittel
§ 2  Widmungszweck
Der gemeindliche Friedhof ist ins-
besondere den verstorbenen Ge-
meindeeinwohnern als würdige 
Ruhestätte und zur Pflege ihres 
Andenkens gewidmet.
§ 3 Verwaltung der Bestattungs-
einrichtungen
(1) Die Verwaltung und B e a u f -
sichtigung der Bestattungsein-
richtungen obliegt der Gemeinde 
Maihingen und deren Friedhofs-
verwaltung               
(2) Die Gemeinde Maihingen kann 
seine Pflichten durch Vertrag ei-
nem Dritten ganz oder teilweise 
übertragen.
II. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
(1) Der Friedhof ist während der 
festgesetzten und am Friedhofs-
eingang bekannt gegebenen Zei-
ten für den Besuch geöffnet. Er 
darf nur während dieser Zeit be-
treten werden.
(2) Die Gemeinde Maihingen bzw. 
die Friedhofsverwaltung kann 
das Betreten aller oder einzelner 
Friedhofsteile aus besonderem An-
lass vorübergehend untersagen.
§ 5  Verhalten auf dem Friedhof
(1) Die Besucher haben sich ruhig 
und der Würde des Ortes entspre-
chend zu verhalten. Den Anord-
nungen der Friedhofsverwaltung 
und des Friedhofspersonals ist 
Folge zu leisten.
(2) Im Friedhof ist im Besonderem 
untersagt:
a) das Rauchen, Lärmen, Spielen 
und jegliche Verursachung von 
störenden Geräuschen,
b) die Vornahme gewerblicher oder 
störender Arbeiten während der 
Bestattungszeiten in der Nähe des 
Bestattungsortes,
c) das Verteilen vom Druckschrif-
ten, das Feilbieten von Waren aller 
Art sowie das Anbieten von ge-
werblichen oder sonstigen Leis-
tungen,
d) das Mitbringen von Hunden 
und Haustieren aller Art, ausge-
nommen Blindenhunde,
e) das Befahren der Wege mit Fahr-
zeugen aller Art, soweit es nicht 
Arbeitsfahrzeuge, Kinderwagen 
und Versehrtenfahrzeugen sind,
f) der Aufenthalt von berauschten 
Personen,
g) die Beschädigung und Verunrei-
nigung des Friedhofes und dessen 
Einrichtungen,
h) das Bepflanzen des Friedhofs 
mit Nutzpflanzen aller Art,
i) das Ablegen von Blumen und 
Ausschmückungsgegenständen 
sowie Abfällen aller Art außerhalb 
der hierfür bestimmten Stellen,
j) das Betreten der Gräber und 
Grünanlagen,
k) das unberechtigte Abpflücken, 

Abreißen oder Abschneiden von 
Blumen, Zweigen und Ästen,
l) das Lagern von Gegenständen, 
die nicht für den Friedhof be-
stimmt sind,
m) das Aufstellen unpassender 
Gefäße und Gegenständen.
§ 6 Gewerbliche Tätigkeiten
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner 
und sonstige Gewerbetreibende 
bedürfen für ihre nicht nur vor-
übergehende Tätigkeit auf dem 
gemeindlichen Friedhof der vor-
herigen Zulassung durch die Ge-
meinde Maihingen. Die Zulassung 
ist grundsätzlich schriftlich zu 
beantragen. Die Art, Umfang und 
die Dauer der Tätigkeit können 
zeitlich begrenzt werden. Die Ge-
meinde Maihingen bzw. die Fried-
hofsverwaltung kann die Vorlage 
der erforderlichen Nachweise ver-
langen.
(2) Die Zulassung wird nur Ge-
werbetreibenden erteilt, die in 
fachlicher, betrieblicher und per-
sönlicher Hinsicht zuverlässig 
sind. Die Genehmigung ist bei der 
Gemeinde Maihingen – Friedhofs-
verwaltung – zu beantragen.
(3) Durch die Arbeiten darf die 
Würde des Friedhofs nicht beein-
trächtigt werden, insbesondere 
ist auf Bestattungsfeierlichkeiten 
Rücksicht zu nehmen. Bei Been-
digung der Arbeiten sind die Ar-
beits- und Lagerplätze wieder in 
einen ordnungsgemäßen Zustand 
zu bringen.
(4) Abräum-, Rest- und Verpa-
ckungsmaterial der am Friedhof 
gewerblich Tätigen, wie z.B. alte 
Fundamente, Einfassungen, Grab-
male, Erde, Folien und Styropor-
platten für Blumentöpfe, ist von 
diesen vom Friedhof zu entfernen.
(5) Die Zulassung zur Ausübung 
gewerblicher Tätigkeiten auf dem 
Friedhof kann von der Gemein-
de entzogen werden, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Ertei-
lung weggefallen sind oder wenn 
der Gewerbetreibende mehrfach 
gegen die Friedhofssatzung oder 
gegen Anordnungen der Fried-
hofsverwaltung verstoßen hat. Ein 
einmaliger schwerer Verstoß ist 
ausreichend.
III. Allgemeine Bestattungsvor-
schriften
§ 7 Benutzungsrecht
(1) Auf dem gemeindlichen Fried-
hof ist die Beisetzung
1. der verstorbenen Gemeindebe-
wohner,
2. der im Gemeindegebiet Ver-
storbenen oder tot Aufgefundene, 
soweit eine ordnungsgemäße Bei-
setzung nicht anderweitig sicher-
gestellt ist,
3. der durch Grabnutzungsrechte 
berechtigten Personen gestattet.
(2) Die Bestattung anderer als der 
in Absatz 1 genannten Personen 
bedarf der besonderen Erlaubnis 
der Gemeinde Maihingen. Es be-
steht kein Rechtsanspruch. 
(3) Der Nutzungsberechtigte hat 
das Recht in seiner Grabstätte be-
stattet zu werden und Mitglieder 
seiner Familie darin bestatten zu 
lassen. Mitglieder der Familie sind 
sein Ehegatte, seine Kinder, Eltern 
und unverheiratete Geschwis-
ter. Wie ein Mitglied der Familie 
ist auch der Lebensgefährte oder 
Lebenspartner zu behandeln. Zu 
diesem Personenkreis sind auch 
gleichgeschlechtliche Partner-
schaften zu zählen. Nur mit Zu-
stimmung der Friedhofsverwal-
tung kann auf ausdrücklichen 
Wunsch eine sonstige Person in 
der Grabstätte bestattet werden.
(4) Für Tot- und Fehlgeburten gilt 
Art. 6 des Bestattungsgesetzes.
§ 8 Benutzungszwang
(1) Für folgende Verrichtungen 
wird der Benutzungszwang ange-
ordnet:
1. Aufbewahrung und Aufbahrung 
der Leichen im Leichenhaus
2. Durchführung der Erdbestat-
tung
3. Beisetzung von Urnen.
(2) Jede Leiche der im Gemeinde-
gebiet Verstorbenen ist nach Vor-
nahme der ersten Leichenschau 
unter Berücksichtigung der Vor-
schriften der Bestattungsverord-
nung und des Bestattungsgesetzes 
in das Leichenhaus zu verbringen. 
(3) Leichen, die nach § 4 BestV 
aus Gründen der öffentlichen Si-

cherheit vor der Einsargung in 
das Leichenhaus gebracht worden 
sind, dürfen nur durch das bestell-
te Bestattungspersonal eingesargt 
werden.
(4) Eine Ausnahme vom Benut-
zungszwang kann gestattet wer-
den, wenn die Leiche  zu Zwecken 
der Überführung an einen auswär-
tigen Bestattungsort oder zur frü-
heren Einsargung freigegeben und 
unverzüglich überführt wird.  Dies 
ist insbesondere der Fall, wenn der 
Verstorbene ein Recht auf Beiset-
zung im Friedhof einer anderen 
Gemeinde hat.
(5) Die im Gemeindegebiet liegen-
den kirchlichen	 Friedhöfe kön-
nen weiterbenutzt werden.
(6) Die Verbringung und Bestat-
tung von Tot- und Fehlgeburten 
an anderer Stelle als im Friedhof 
ist untersagt, es sei denn, die Be-
stimmung des Art. 6 Abs. 1 Satz 3 
i.V.m. Abs. 3 des Bestattungsgeset-
zes (BestG) wird eingehalten.
§ 9 Bestattung
(1) Bestattung im Sinne dieser 
Satzung ist die Erdbestattung von 
Leichen oder Leichenteilen und 
die Beisetzung von Aschenurnen. 
Die Bestattung darf nur von ge-
eignetem Fachpersonal durchge-
führt werden. Die Bestattung darf 
nur erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen des § 7 der Verordnung zur 
Durchführung des Bestattungsge-
setzes (BestV) vom 01.03.2001 vor-
liegen. Die Bestattung ist durchge-
führt, wenn das Grab geschlossen 
ist.
(2) Den Zeitpunkt der Bestattung 
setzt die Friedhofsverwaltung im 
Einvernehmen mit den Pfarräm-
tern und unter Berücksichtigung 
der Wünsche der Hinterbliebenen 
fest. Ein Anspruch auf Bestattung 
an Sonn- und Feiertagen besteht 
nicht. Der Sarg wird rechtzeitig 
vor Beginn der Beerdigung ge-
schlossen.
(3) Das Grab muss mindestens 24 
Stunden vor Beginn der Bestat-
tung bei der Friedhofsverwaltung 
bestellt werden.
(4) Die Urnenbeisetzung ist bei der 
Gemeinde vorher rechtzeitig an-
zumelden. Bei der Anmeldung ist 
die standesamtliche Urkunde vor-
zulegen.
§ 10 Ruhefrist 
(1) Die Ruhefrist bis zur Wiederbe-
legung beträgt im Friedhof bei ei-
ner Erdbestattung i.S.d. § 9 Abs.1 
30 Jahre. 
(2) Bei Beerdigungen von Kindern 
im Alter bis zu 10 Jahren beträgt 
die Ruhefrist 20 Jahre.
(3) Die Ruhefrist für Urnenbestat-
tungen wird auf 15 Jahre festge-
setzt.
(4) Leichenausgrabungen und 
Umbettungen sind nur mit Geneh-
migung der Gemeinde Maihingen 
zulässig und von entsprechendem 
Fachpersonal durchzuführen. 
IV. Grabstätten
§ 11 Eigentum an den Grabstätten
Alle Grabstätten verbleiben im Ei-
gentum der Gemeinde Maihingen.
§ 12 Anlegen der Grabstätten
(1) Die Anlegung der Grabstätten 
erfolgt nach einem Belegungsplan. 
Die Lage der Einzel- Familien- 
und Urnengräber und die Num-
merierung ist aus dem Belegungs-
plan ersichtlich und kann bei der 
Friedhofsverwaltung eingesehen 
werden. In ihm sind die einzelnen 
Grabstätten fortlaufend numme-
riert.
(2) Der Abstand zwischen den ein-
zelnen Reihen soll mindestens 1,20 
Meter betragen. Der Abstand von 
Grabstätte zu Grabstätte soll min-
destens 0,60 Meter betragen. Be-
stehende Grabstätten vor Erlass 
dieser Satzung bleiben davon un-
berührt.
§ 13 Gräberarten
(1) Auf dem Friedhof werden fol-
gende Arten von Grabstätten zur 
Verfügung 
gestellt:
a) Einzelgrab:
Einzelgräber sind Grabstellen für 
Erdbestattungen und Beisetzung 
von Ascheresten mit 1 Grabstelle.
b) Familiengrab:
Familiengräber sind Grabstellen 
für Erdbestattungen und Beiset-
zung von Ascheresten mit bis zu 3 
Grabstellen.
c) Rasengrab einfach und doppelt: 

Rasengräber sind Grabstätten für 
Erdbestattungen und Beisetzung 
von Aschenresten, die in Form von 
Doppel- oder Einzelgräbern ange-
boten werden.
d) Urnenerdgrab:
Urnenerdgräber sind Aschengrab-
stätten als Urnenstätten in Grab-
feldern, die ausschließlich der Bei-
setzung von Aschen Verstorbener 
dienen.
I. Urnenerdgrab mit Einfassung  
Diese Gräber sind mit Einfassung 
und Grabmal zu versehen.
II. Urnenerdgrab in der Urnenge-
meinschaftsanlage Urnengemein-
schaftsanlage ist eine Grabanlage, 
in der mehrere Urnen - auch in 
Form von Anyonymbestattungen 
- in einem gemeinsamen Bereich 
beigesetzt werden.
f) Gedenkstätte für Sternenkinder:
Sternenkindergräber sind Ge-
denkstellen für Kinder gem. § 6 
Abs. 1-2 BestG.
(2) Die Gräber müssen folgende 
Ausmaße haben:
Grabart Länge Breite
Einzelgrab 1,50 m 0,80 m
Familiengrab (2 Grabst.)	 1,50 m  
1,50 m    
Familiengrab (3 Grabst.)	 1,50 m	
2,30 m
Urnengräber 1,00 m 0,80 m
Rasengräber einfach 1,50 m 0,80 m
Rasengräber doppelt 1,50 m
1,50 m
§ 14 Belegung der Grabstätten
(1) Die Belegung findet grundsätz-
lich der Reihe nach statt. Bewerber 
können zwischen den angebotenen 
Grabarten wählen.
(2) Die Tiefe der Gräber muss min-
destens betragen:
a) bei Erwachsenen 1,80 m
b) bei Kindern unter 10 Jahren	
1,40 m
c) bei Urnenbeisetzungen	0,80 m
(3) Doppelbelegungen der Grab-
stellen bei Einzel- und Familien-
gräbern sind möglich. Dies setzt 
voraus, dass die zuerst bestattete 
Leiche mindestens 2,40 m (je nach 
Sarghöhe) beerdigt ist, damit die 
erforderliche Mindestabdeckung 
Sargoberkante bis zum Boden-
niveau (ohne Grabhügel) von 90 
cm und eine Schicht von ca. 30 cm 
zwischen den beiden Särgen ge-
währleistet sind. Eine weitere Be-
legung mit bis zu 2 Urnen ist mög-
lich.
(4) Urnengräber (Einfassung) kön-
nen mit bis zu 4 Urnen belegt wer-
den.
§ 15 Grabnutzungsrecht
(1) Bei allen Grabstätten wird das 
Grabnutzungsrecht durch die Ent-
richtung der hierfür in der jeweils 
geltenden Friedhofsgebührensat-
zung der Gemeinde Maihingen 
festgesetzten Gebühr erworben. 
Das Grabnutzungsrecht wird 
grundsätzlich nur einer Person 
eingeräumt. Diese Person ist Nut-
zungsberechtigter.
(2) Die Übertragung des Grab-
nutzungsrechts unter Leben-
den bedarf der Mitteilung an die 
Friedhofsverwaltung und deren 
Genehmigung.
(3) Nach dem Tode eines Nut-
zungsberechtigten kann derjenige 
die Übertragung eines laufenden 
Grabnutzungsrechts auf seinen 
Namen beanspruchen, dem es vom 
Nutzungsberechtigten in einer 
letztwilligen rechtsgültigen Ver-
fügung oder sonstigen rechtsgülti-
gen Verfügung ausdrücklich zuge-
wendet wurde. Leben der Ehegatte 
oder ein Abkömmling des Nut-
zungsberechtigten, so haben diese 
auf jeden Fall Vorrang.
(4) Liegt keine rechtsgültige Ver-
fügung vor, erfolgt die Umschrei-
bung des Grabnutzungsrechts 
auf die in § 6 Abs. 3 bezeichneten 
Personen in der dort aufgeführten 
Reihenfolge.
(5) Das Grabnutzungsrecht kann 
durch die Gemeinde entzogen 
werden, wenn die Grabstätte an 
dem Ort nicht mehr belassen wer-
den kann. Das Einverständnis des 
Nutzungsberechtigten ist erfor-
derlich, falls die Ruhefrist des zu-
letzt Bestatteten noch nicht abge-
laufen ist.
(6) Bei Entzug des Grabnutzungs-
rechts wird dem Nutzungsberech-
tigten eine möglichst gleichwer-
tige Grabstelle auf die Dauer der 
restlichen Nutzungszeit zugewie-

sen.
§ 16 Dauer des Grabnutzungs-
rechts
(1) Der Beginn des Grabnutzungs-
rechts wird ab dem Zeitpunkt der 
Belegung bzw. des Erwerbs der 
Grabstätte gerechnet.
(2) Die Dauer des Grabnutzungs-
rechts richtet sich grundsätzlich 
nach der Ruhefrist (§ 10). Das 
Grabnutzungsrecht verlängert 
sich bei Wiederbelegung bis zum 
Ablauf der Ruhefrist; entspre-
chende Gebühren sind nachzuent-
richten.
(3) Das Grabnutzungsrecht kann 
auf Antrag des Nutzungsberech-
tigten gegen erneute Zahlung der 
Grabgebühren um die Dauer der 
Ruhefrist verlängert werden.
(4) Das Grabnutzungsrecht kann 
auf Antrag durch Genehmigung 
der Friedhofsverwaltung ebenfalls 
um 5 oder 10 Jahre verlängert wer-
den.
(5) Ein Rechtsanspruch nach den 
Absätzen 3 und 4 besteht nicht.
(6) Nach Ablauf des Grabnut-
zungsrechts kann die Gemeinde 
über die 
Grabstätte anderweitig verfügen. 
Das Grab ist in diesem Fall von 
dem/den Nutzungsberechtigten 
fachgerecht auf eigene Kosten ab-
zuräumen.
(7) Nach Erlöschen des Nutzungs-
rechts einer Grabstätte, in der 
Urnen beigesetzt sind, kann die 
Gemeinde die Urnen entfernen. 
Die Gemeinde ist berechtigt, die 
aus dem Urnengrab entnommenen 
Aschenbehälter in würdiger Weise 
an der von ihr bestimmten Stelle 
im Friedhof der Erde zu überge-
ben.
(8) Wird innerhalb der Benut-
zungsdauer auf eine Grabstätte 
verzichtet, erfolgt keine Gebüh-
renrückerstattung.

§ 17 Grabpflege  
(1) Die Grabstellen sowie Gedenk-
stellen für Sternenkinder sind 
vom Nutzungsberechtigten oder 
einem von ihm beauftragten Drit-
ten würdig zu gestalten, sowie in 
würdigem Zustand zu erhalten. 
Geschieht dies trotz Aufforderung 
durch die Friedhofsverwaltung 
nicht, kann die Gemeinde Mai-
hingen die Gräber auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten einebnen 
und einsäen lassen.
§ 18 Grabdenkmäler
(1) Die Errichtung eines Grab-
denkmals, von Einfriedungen und 
anderen baulichen Anlagen oder 
deren Veränderung bedarf grund-
sätzlich der Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung.	
(2) Die Grabdenkmäler müssen 
sich nach Material und Gestaltung 
ihrer Umgebung einfügen und der 
Würde des Friedhofs entsprechen. 
Gestaltung, Form, Farbe und In-
schrift müssen der Würde des 
Friedhofes gerecht werden. Grab-
denkmäler aus Glas, Porzellan, 
Emaille, Mauerwerk, Gips oder 
Kunststoff sind nicht gestattet.
(3) Jedes	Grabdenkmal muss ent-
sprechend seiner Größe dauerhaft 
gegründet sein (Befestigung auf 
einem Fundament).
(4) Grabsteine dürfen höchstens 
1,40 m, bei Urnengräber 0,80 m 
hoch sein. Die Breite des Grab-
steins darf die Breite des Grabes 
nicht überschreiten.
(5) Der Nutzungsberechtigte hat 
das Grabdenkmal in einem ord-
nungsgemäßen, verkehrssicheren 
Zustand zu erhalten.
(6) Der Nutzungsberechtigte haf-
tet für Schäden, die insbesondere 
durch Umfallen des Grabdenk-
mals oder Herunterfallen von Tei-
len des Grabdenkmals verursacht 
werden.
(7) Stellt die Friedhofsverwaltung 
Mängel in der Standsicherheit 
oder sonstige Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung 
fest, kann sie nach vorheriger, ver-
geblicher Aufforderung das Grab-
mal auf Kosten des Nutzungs-
berechtigten entfernen oder den 
gefährlichen Zustand auf andere 
Weise beseitigen.
(8) Grabmäler dürfen vor Ablauf 
der Ruhezeit oder des Nutzungs-
rechtes nur mit Erlaubnis der Ge-
meinde entfernt oder verändert 
werden. Nach Ablauf der Ruhe-

frist bzw. des Grabnutzungsrechts 
sind die Grabdenkmäler vom bis-
herigen Nutzungsberechtigten zu 
entfernen. Geschieht dies trotz 
Aufforderung durch die Fried-
hofsverwaltung nicht, kann die 
Gemeinde Maihingen das Grab-
denkmal auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten entfernen las-
sen.
 (9) Werden Grabmäler ohne Er-
laubnis errichtet oder wesentlich 
geändert, so kann die Gemeinde 
die teilweise oder vollständige 
Beseitigung des Grabmals anord-
nen, wenn nicht auf andere Weise 
rechtmäßige Bestände hergestellt 
werden können. Die Gemeinde 
kann verlangen, dass ein Erlaub-
nisantrag gestellt wird.
§ 19 Grabstättengestaltung
(1) Grabstätten mit Platten sind 
zulässig.
(2) Die Grabstätten müssen in ei-
ner dem Friedhof würdigen Weise 
gärtnerisch angelegt und unter-
halten werden. Zur Bepflanzung 
der Grabstätten sind nur geeignete 
Gewächse zu verwenden. Die Be-
pflanzung darf nicht höher als ein  
Meter sein. Die Bepflanzung darf 
nicht über die Grabränder über-
stehen. Die Friedhofsverwaltung 
kann den Schnitt oder die völlige 
Beseitigung wuchernder oder ab-
sterbender Bäume und Sträucher 
auf Kosten des Nutzungsberech-
tigten anordnen. 
(3) Jede Grabstätte muss dem Wid-
mungszweck des gemeindlichen 
Friedhofs (§ 2) Rechnung tragen 
und sich in den Friedhof in seiner 
Gesamtheit einfügen. Insbesonde-
re sind ungewöhnliche Werkstof-
fe und/oder aufdringliche Farben 
bei der Gestaltung zu unterlas-
sen, Grabstätten, Grabsteine und 
Grabeinfassungen aus Naturstein 
dürfen nur aufgestellt werden, 
wenn sie im Sinne von Art. 9 a Abs. 
2 Bestattungsgesetz nachweislich 
ohne schlimmste Formen von Kin-
derarbeit im Sinne von Art. 3 des 
Übereinkommens Nr. 182 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation 
vom 17. Juni 1999 über das Verbot 
und unverzügliche Maßnahmen 
zur Beseitigung der schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit (BGBl. 
2001 II S. 1290, 1291) hergestellt 
worden sind. Herstellung im Sin-
ne von Satz 1 umfasst sämtliche 
Bearbeitungsschritte von der Ge-
winnung des Natursteins bis zum 
Endprodukt.
(4) Die Grabstätten sind spätestens 
sechs Monate nach der Beisetzung 
zu gestalten. Die Grabstättenge-
staltung ist bis zum Ablauf der 
Ruhefrist bzw. des Grabnutzungs-
rechts fortzuführen.
(5) Nach Ablauf der Ruhefrist oder 
des Nutzungsrechts ist die Grab-
stätte vom Nutzungsberechtigten 
abzuräumen, einzuebnen und mit 
Gras einzusäen. Falls dies nach 
mehrmaliger Aufforderung nicht 
der Fall ist, kann die Friedhofsver-
waltung das Abräumen des Grabes 
durch einen Dritten in Auftrag ge-
ben und dem bis dahin Nutzungs-
berechtigen in Rechnung stellen
(6) Rasengräber werden von der 
Gemeinde unterhalten. Anpflan-
zungen jeder Art sind nicht er-
laubt. Das Anbringen von Blumen, 
Grablichtern und sonstigem Grab-
schmuck ist ausschließlich auf 
dem Grabstein möglich. Es sind 
Grabmale, aber keine Einfassung, 
anzubringen. Für die Errichtung, 
Instandhaltung und Sicherheit des 
Grabmals ist der Nutzungsberech-
tigte nach den Regelungen des § 18 
dieser Satzung verantwortlich.
(7) Urnenerdgräber in der Urnen-
gemeinschaftsanlage werden von 
der Gemeinde unterhalten. An-
pflanzungen dürfen ausschließlich 
durch die Gemeinde vorgenommen 
werden. Grabschmuck ist inner-
halb von vier Wochen nach der Be-
erdigung zu entfernen. 
(8) Die Gedenkstelle für Sternen-
kinder wird von der Gemeinde 
unterhalten.

VI. Schlussvorschriften
§ 20 Haftung
(1) Die Gemeinde Maihingen haf-
tet nicht für Schäden, die durch 
nicht satzungsgemäße Benutzung
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HIGHLIGHTS IM HOTEL KRONE
Feinste Genussmomente & besondere Events

JETZT NEU „Acht Reiter“ Fine Dining im historischen Gewölbe

24.12.2025 4-Gänge-Weihnachts-Menü im Kelle & Schaff

31.12.2025 Silvester-Gala im Kronensaal mit Sektempfang,  
 5-Gänge-Menü, Live-Musik, Mitternachtsbuffet,  
 Tombola & Aftershow-Party

24.01.2026 Faschingsball mit Livemusik und Show

täglich frische Waffeln, Kaffee & Kuchen in der Lobby Bar

ADVENTS
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des Friedhofs sowie seiner Anla-
gen und Einrichtungen durch drit-
te Personen oder deren Beauftrag-
te und durch Tiere entstehen.
(2) Die Gemeinde haftet für Schä-
den, die sich aus der Benutzung 
der Bestattungseinrichtungen er-
geben, nur dann, wenn einer Per-
son, deren sich die Gemeinde zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
bedient, Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last fällt.
Der Gemeinde Maihingen oblie-
gen keine besonderen Obhut- und 
Überwachungspflichten.
§ 21 Gebühren
Für die Benutzung des Friedhofs 
und seiner Einrichtungen sind Ge-
bühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührensatzung zu ent-
richten.
§ 22 Anordnungen für den Einzel-
fall
Die Gemeinde Maihingen kann zur 
Erfüllung der nach dieser Satzung 
bestehenden Verpflichtungen An-
ordnungen für den Einzelfall er-
lassen. Für die Erzwingung der in 
dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen eines Duldens oder 
Unterlassens gelten die Vorschrif-
ten des Bayerischen Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstreckungs-
gesetzes. Die Ersatzvornahme auf 
Kosten des Pflichtigen kann ange-
ordnet werden.
§ 23 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrigkeiten sind Zuwi-
derhandlungen gegen die in dieser 
Satzung geregelten Vorschriften. 
Ordnungswidrigkeiten können mit 
einer Geldbuße geahndet werden. 
(Art. 24 der Gemeindeordnung).
§ 24 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tag ih-
rer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig mit der Bekannt-
machung tritt die Satzung vom 
12.11.2007 außer Kraft.
Maihingen, den 10.11.2025
(Franz Stimpfle)
1. Bürgermeister

Satzung für die Erhebung einer 
Hundesteuer 

(Hundesteuersatzung)

Die Gemeinde Maihingen erlässt 
auf Grund von Art 2 Abs. 1 und 
Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. April 
1993 (GVBL. S. 264), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 11.März 
2014 (GVBL: S: 70) folgende Sat-
zung für die Erhebung einer Hun-
desteuer (Hundesteuersatzung).
§ 1 Steuertatbestand
(1) Das Halten eines über vier 
Monate alten Hundes im Ge-
meindegebiet unterliegt einer ge-
meindlichen Aufwandsteuer nach 

Maßgabe dieser Satzung. 
(2) Im Rahmen der Besteuerung 
werden Hunde unterschieden in 
Kampfhunde und andere Hun-
de. Kampfhunde sind Hunde, bei 
denen aufgrund rassespezifischer 
Merkmale, Zucht oder Ausbildung 
von einer gesteigerten Aggressivi-
tät und Gefährlichkeit gegenüber 
Menschen oder Tieren auszugehen 
ist.

(3) Entsprechend der Verordnung 
über Hunde mit gesteigerter Ag-
gressivität und Gefährlichkeit vom 
10.Juli 1992 (GVBL. S. 268) in der 
jeweils geltenden Fassung wird bei 
folgenden Rassen und Gruppen 
von Hunden sowie deren Kreuzun-
gen untereinander oder mit an-
deren Hunden die Eigenschaft als 
Kampfhund stets vermutet:
1. Pit Bull
2. Bandog
3. American Staffordshire Terrier
4. Staffordshire Bullterrier
5. Tosa-Inu
(4) Bei den folgenden Hunderassen 
wird die Eigenschaft als Kampf-
hunde vermutet, solange nicht für 
die einzelnen Hunde nachgewie-
sen wird, dass diese keine gestei-
gerte Aggressivität und Gefähr-
lichkeit gegenüber Menschen oder 
Tieren aufweisen:
1. Alano
2. American Bulldog
3. Bullmastiff
4. Bullterrier
5. Cane Corso
6. Dog Argentino
7. Dogue de Bordeaux
8. Fila Brasileiro
9. Mastiff
10. Mastin Espanol
11. Mastino Napoletano
12. Dogo Canario (Perro de Presa 
Canario)
13. Perro de Presa Mallorquin;
14. Rottweiler.
Dies gilt auch für Kreuzungen die-
ser Rassen untereinander oder mit 
anderen     Hunden.
(5) Unabhängig von Abs. 3 und 
4 dieser Satzung kann sich die 
Eigenschaft eines Hundes als 
Kampfhund im Einzelfall auch für 
Hunde anderer Rassen oder deren 
Kreuzungen aus seiner Ausbil-
dung mit dem Ziel einer gesteiger-
ten Aggressivität oder Gefährlich-
keit ergeben.
§ 2 Steuerfreiheit
Steuerfrei ist das Halten von
1. Hunden, deren Haltung aus-
schließlich zur Erfüllung öffentli-
cher Aufgaben dient;
2. Hunden der freiwilligen Hilfs-
organisationen nach Art. 2 Abs. 12 
des Bayerischen Rettungsdienst-
gesetzes und des Technischen 
Hilfswerks, die ausschließlich der 
Durchführung der diesen Orga-
nisationen obliegenden Aufgaben 
dienen;

3. Hunden, deren Haltung aus-
schließlich der Bewachung von 
Herden dient;
4. Hunden, die für die gewerbliche 
oder berufliche Tätigkeit des Hal-
ters notwendig sind;
5. Hunden, die zum Verkauf in 
Tierhandlungen stehen;
6. Hunden, die die für Rettungs-
hunde vorgesehenen Prüfungen 
bestanden haben und als Ret-
tungshunde für den Zivilschutz, 
den Katastrophenschutz oder den 
Rettungsdienst zur Verfügung ste-
hen;
7. Hunden, die für blinde, gehör-
lose, schwerhörige oder hilflose 
Menschen (Schwerbehinderten-
ausweis mit Merkzeichen „Bl“, 
„Gl“ oder „H“) unentbehrlich 
sind. Die Steuerbefreiung wird 
nur dann gewährt, wenn der Hund 
auf Grund seiner besonderen Aus-
bildung geeignet ist, die Folgen der 
Schwerbehinderung zu mildern;
8. Halterlosen Hunden, die aus 
Gründen des Tierschutzes in Tier-
heimen oder ähnlichen Einrich-
tungen untergebracht sind;
9. Hunden, die aus einem inlän-
dischen, als steuerbegünstigt an-
erkannten und mit öffentlichen 
Mitteln geförderten Tierheim oder 
Tierasyl stammen und von dort in 
den Haushalt des Halters über-
nommen wurden. Die Steuerbe-
freiung wird, auf Antrag, für ma-
ximal 12 Monate gewährt;
10. Hunden, die eine Prüfung zur 
Feststellung der Eignung und Zu-
verlässigkeit im Anzeigen veren-
deten Schwarzwildes bestanden 
haben, als sogenannter ASP-Kada-
ver-Suchhund in einem Hundege-
spann Mitglied in der Bayerischen 
ASP-Kadaver-Suchhunde-Be-
reitschaftsstaffel des Landesam-
tes für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit sind und für die 
Verbeugung vor beziehungsweise 
Bekämpfung der Afrikanischen 
Schweinepest zur Verfügung ste-
hen.

§ 3 Steuerschuldner, Haftung
(1) Steuerschuldner ist der Halter 
des Hundes. Hundehalter ist, wer 
einen Hund im eigenen Interes-
se oder im Interesse seiner Haus-
halts- oder Betriebsangehörigen 
aufgenommen hat. Als Hundehal-
ter gilt auch, wer einen Hund in 
Pflege oder Verwahrung genom-
men hat oder auf Probe oder zum 
Anlernen hält. Alle in einen Haus-
halt oder einen Betrieb aufgenom-
menen Hunde gelten als von ihren 
Haltern gemeinsam gehalten.
(2) Halten mehrere Personen
 gemeinsam einen oder mehrere 
Hunde, so sind sie Gesamtschuld-
ner.
(3) Für den Fall das der Halter 
nicht der Eigentümer des Hundes 
ist, haftet der Eigentümer eben-

falls zu gleichen Teilen für die 
Steuer.
§ 4 Entstehen und Ende der Steu-
erpflicht
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit 
Beginn des Jahres oder während 
des Jahres mit Beginn des Folge-
monats, in dem der Steuertatbe-
stand verwirklicht wird.
(2) Die Steuerpflicht endet
a. bei Wegzug eines Hundehalters 
aus der Gemeinde mit Ablauf des 
Kalendermonats, in den der Weg-
zug fällt;
b. Im Übrigen mit dem Ablauf des 
Kalendermonats, in dem der Hund 
veräußert oder sonst abgeschafft 
wird, abhandenkommt oder ver-
endet.

§ 5 Wegfall der Steuerpflicht, An-
rechnung
(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn 
Ihre Voraussetzungen nur in weni-
ger als drei aufeinanderfolgenden 
Kalendermonaten erfüllt werden.
(2) Tritt an die Stelle eines ver-
endeten oder getöteten Hundes, 
für den Steuerpflicht bestand, 
bei demselben Halter ein anderer 
Hund, so entsteht für das laufen-
de Steuerjahr keine neue Steuer-
pflicht.
(3) Vom Entfall der Steuerpflicht 
nach Abs. 2, sind Hunde nach § 1 
Abs. 3 bis 5 dieser Satzung, die als 
Kampfhunde besteuert werden, 
ausgenommen. Hier ist bei Neu-
anschaffung eines solchen Hundes 
die gesamte diesbezügliche Jah-
reshundesteuer erneut zu entrich-
ten.
(4) Wurde für das Halten eines 
Hundes für das Steuerjahr oder 
für einen Teil des Steuerjahres be-
reits in einer anderen Gemeinde 
der Bundesrepublik Deutschland 
Hundesteuer entrichtet, so wird 
die erhobene Steuer auf die die 
Hundesteuer, die nach dieser Sat-
zung zu zahlen ist, angerechnet. 
Eine Erstattung von Mehrbeträ-
gen erfolgt nicht.

§ 6  Steuermaßstab und Steuersatz
(1) Die Jahressteuer beträgt:
für den ersten Hund� 50,00 €
für den zweiten und jeden weite-
ren Hund jeweils� 100,00€
(2) Hunde, für die eine Steuerbe-
freiung nach § 2 gewährt wird, 
werden bei der Berechnung der 
Steuer nicht angesetzt. Steuer-
ermäßigte Hunde, nach § 7 dieser 
Satzung werden stets als erste 
Hunde angerechnet.
(3) Abweichend von Abs. 1 beträgt 
die Hundesteuer bei Kampfhun-
den nach § 1 Abs. 3 und 4 dieser 
Satzung jährlich� 1.000,00 €. 
(4) Wird bei einem Hund der in § 
1 Abs. 4 genannten Rassen durch 
Gutachten nachgewiesen, dass von 
diesem Hund keine gesteigerte 
Aggressivität und Gefährlichkeit 

gegenüber Menschen oder Tie-
ren ausgeht, wird ab dem, auf die 
Feststellung nachfolgenden Jahr, 
die Steuer nach dem Abs. 1 fest-
gesetzt. Eine Rückvergütung der 
Steuer für das laufende Jahr er-
folgt nicht.
(5) Ist bei einem Hund nach § 1 
Abs. 5 die gesteigerte Aggressi-
vität gegen Menschen und Tiere 
festgestellt bzw. durch Ausbildung 
erworben, beträgt die Jahressteuer 
ebenfalls 1.000,00 €.
§ 7  Steuerermäßigung
(1) Die Steuer ist um die Hälfte 
ermäßigt, sofern es sich nicht um 
Hunde nach § 1 Abs. 3 bis 5 han-
delt, für
1. Hunde, die in Einöden oder Wei-
lern gehalten werden,
2. Hunde, die von Forstbedienste-
ten, Berufsjägern oder Inhabern 
eines Jagdscheins ausschließlich 
oder überwiegend zur Ausübung 
der Jagd oder des Jagd- und Forst-
schutzes gehalten werden, sofern 
nicht die Hundehaltung steuerfrei 
ist; für Hunde, die zur Ausübung 
der Jagd gehalten werden, tritt die 
Steuerermäßigung nur ein, wenn 
sie eine Brauchbarkeitsprüfung 
oder eine ihr gleichgestellte Prü-
fung nach § 21 der Verordnung zur 
Ausführung des Bayer. Jagdgeset-
zes vom 1. März 1983 (GVBl S. 51) 
in der jeweils geltenden Fassung 
mit Erfolg abgelegt haben,
3. Hunde, bei denen alle in einem 
gemeinsamen Haushalt leben-
de Hundehalter Sozialhilfe nach 
dem SGB XII beziehen oder die-
sem Personenkreis wirtschaftlich 
gleichgestellt sind.
(2) Als Einöde gilt ein Anwesen, 
dessen Wohngebäude mehr als 
750m von jedem anderen Wohn-
gebäude entfernt sind und aus 
nicht mehr als zwei Wohngebäu-
den bestehen. Als Weiler gilt eine 
Mehrzahl benachbarter Anwesen, 
die zusammen nicht mehr als 30 
Einwohner in bis zu neun Wohn-
gebäuden zählen und deren Wohn-
gebäude mehr als 750 m von jedem 
anderen Wohngebäude entfernt 
sind.
(3) Die Steuerermäßigung gilt nur 
für Hunderassen, deren Besteue-
rung nach § 6 Abs. 1 dieser Sat-
zung erfolgt. Kampfhunde nach 
§ 1 Abs. 3 bis 5 sind ausdrücklich 
von jeder Steuerermäßigung aus-
genommen. 
§ 8 Züchtersteuer
(1) Von Hundezüchtern, die min-
destens zwei rassereine Hunde 
der gleichen Rasse in zuchtfähi-
gem Alter, darunter eine Hündin, 
zu Zuchtzwecken halten, wird die 
Steuer für Hunde dieser Rasse in 
der Form der Züchtersteuer erho-
ben. § 2 Nr. 5 bleibt unberührt.
(2) Die Züchtersteuer beträgt für 
jeden Hund, der zu Zuchtzwecken 
gehalten wird, die Hälfte des Steu-

ersatzes nach § 6 Abs. 1.
(3) Werden Hunde gezüchtet, die 
Kampfhunde im Sinne von § 1 
Abs. 2 bis 5 sind, wird eine ermä-
ßigte Züchtersteuer nicht gewährt.
§ 9 Allgemeine Bestimmungen für 
Steuerbefreiung und Steuerermä-
ßigung
(1) Maßgebend für Steuervergüns-
tigungen sind die Verhältnisse zu 
Beginn des Jahres. Bei Beginn der 
Hundehaltung im Laufe eines Jah-
res, so ist dieser Zeitpunkt maß-
geblich.
(2) Steuerermäßigungen nach § 
7 können nur für einen Hund des 
Steuerpflichtigen gewährt werden.
(3) Bei sich im Laufe des Jahres 
zugunsten des Hundehalters ver-
ändernden Verhältnissen, wird 
dies erst zu Beginn des darauffol-
genden Jahres bei der Steuer be-
rücksichtigt.
§ 10  Fälligkeit der Steuer
Die Steuerschuld wird einen Mo-
nat nach Zustellung des Steuerbe-
scheides zur Zahlung fällig.
§ 11 Anzeigepflichten
(1) Wer einen über vier Monate 
alten Hund hält, muss ihn unver-
züglich der Gemeinde melden. Zur 
Kennzeichnung eines jeden ange-
meldeten Hundes gibt die Gemein-
de ein Hundesteuerkennzeichen 
(Steuermarke) aus.
(2) Der Hund ist vom steuerpflich-
tigen Hundehalter unverzüglich 
bei der Gemeinde abzumelden, 
wenn er ihn veräußert oder sonst 
abgeschafft hat, wenn der Hunde 
abhandengekommen oder einge-
gangen ist oder wenn der Halter 
aus der Gemeinde wegzieht.
(3) Fallen die Voraussetzungen für 
eine Steuervergünstigung weg 
oder ändern sich diese, so ist das 
der Gemeinde unverzüglich anzu-
zeigen.
§ 12 Ordnungswidrigkeiten
Nach Art. 16 Nr. 2 KAG kann mit 
Geldbuße bis zu 5000,- Euro be-
legt werden, wer als Hundehalter 
vorsätzlich oder leichtfertig ent-
gegen
1. § 11 Abs. 1 einen Hund nicht 
oder nicht rechtzeitig anmeldet;
2. § 11 Abs. 3 den Wegfall der Vo-
raussetzungen für eine Steuerver-
günstigung nicht oder nicht recht-
zeitig anzeigt;
3. § 11 Abs. 1 einen Hund außer-
halb seiner Wohnung oder seines 
umfriedeten Grundbesitzes ohne 
befestigte Steuermarke umherlau-
fen lässt;
§ 13 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 01. Ja-
nuar 2026 in Kraft
(2) Mit Ablauf des 31.12.2025 tritt 
die Hundesteuersatzung vom 
21. November 2001 außer Kraft.
Maihingen, 10.11.2025
Gemeinde Maihingen
Franz Stimpfle
1. Bürgermeister

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

* 21. 4. 1947                    † 24. 11. 2025

Einschlafen dürfen, wenn man das Leben nicht mehr selbst
gestalten kann, ist der Weg zur Freiheit und Trost für alle.

Josefa Michel

In stiller Trauer:
Die Angehörigen

Das Requiem findet am Samstag den 13. Dezember 2025 um 10.30 Uhr 
mit anschließender Urnenbeisetzung in Belzheim statt.

Dannach gehen wir in aller Stille auseinander. Für zugedachte Anteilnahme herzlichen Dank.
Traueradresse: Bestattungen Grimm, Hermann-Ritzer-Straße 9, 86757 Wallerstein

Todesanzeige für: Josefa Michel

Aufgabe der Anzeige

Mittwochsausgabe, den 10. Dezember 2025, 3 Sp. 80 mm.

Bestattungen Grimm, Inh. Marco Wunder
Hermann-Ritzer-Straße 9

86757 Wallerstein
Tel: 09081/79035
Fax:09081/79039

E-Mail: info@bestattungen-grimm.de

Belzheim, den 10. Dezember 2025

geb. Schiele

GRÜSSE UND GLÜCKWÜNSCHE

DA
LACHT

DASHerz
Lieber Willi,

Die Zeitung liest Du jeden Tag 
und überlegst, 

was wohl drin steh`n mag.

Aber heute macht das Lesen Sinn,
denn diesmal stehst

Du selber drin.

Alles Gute zum 70+1 wünscht Dir 
die ganze Familie Hagner 

und Helene

VERANSTALTUNGEN

Bäuerlicher Adventszauber
Hofgut Bäldleschwaige

12.12. - 14.12.2025 3. Advent
19.12. - 21.12.2025 4. Advent

Beheizter Feststadel und beheizter 
Biergarten mit durchgehend Spezialitäten

vom Reh, Wildschwein, Rind, Schwein, Ente
u.v.m. Große Außenbewirtung mit Hofküche:

Saures Lüngerl, Wilderer Topf, Bratwurst,
Ofenkartoffel, Crepes gebrannte Walnüsse,
 Mandeln u.v.m.  Wildbretverkauf im Hofla-

den, weihnachtlicher Bauernhof, Weih-
nachtsrundweg, Kasperltheater mit wech-
selnden Stücken 14:00 Uhr, 16:00 Uhr,

17:30 Uhr an allen Tagen. NEU: Genussstadl
und Christbaumverkauf.

Öffnungszeiten:
Freitag von 14 bis 21 Uhr

Samstag von 11 bis 21 Uhr
Sonntag von 10 bis 20 Uhr

Freitag, 12.12. 14-17 Uhr Weihnachtli-
ches Singen mit Erna Dirschinger und den
Bäldlemusikanten im beheizten Biergarten

18 Uhr: „Die Bäldleschwaige singt“
gemeinsam Weihnachtslieder im Hof unter

dem Christbaum
Sa., 13.12. und So., 14.12. 14-18 Uhr

Weihnachtstanz mit Duo Starlight im beheiz-
ten Biergarten

So. 14.12. 16 Uhr Böhmischer Abend mit
der Blaskapelle Untertürheim im Feststadel

Tel. 09070/217
www.baeldleschwaige.de

Alles was uns bewegt

Jahresgedenken
 ■ Anzeigen-Service: Telefon   [0 90 81] 8 32 16  ■ Anzeigen-Service:

Telefon  [0 90 81] 83216


